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Standortentscheidung für den Neubau Betriebshof in das Gewerbegebiet Wormser Land-
straße 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt als Standort für den Neubau Betriebshof 
eine Fläche im Gewerbegebiet Wormser Landstraße. Der Fachbereich wird mit der Prü-
fung einer TU(GÜ)-Vergabe beauftragt. Die zusätzlichen Mittel werden im Haushalt zur 
Verfügung gestellt. 
 
Sachdarstellung: 
Die Maßnahme Neubau Bauhof Industriestraße 40 wurde mit dem Beschluss in der Stadtver-
ordnetenversammlung am 21.10.2022 gestoppt. Gemäß den Abstimmungen hat der FB-
Immobilienmanagement nun eine Firma beauftragt, die die Kosten für einen Neubau in der 
Wormser Landstraße ermittelt und die vergaberechtliche Prüfung vornimmt, ob eine TU(GÜ)-
Vergabe möglich ist.  
 
In der Sitzung des Projektteams am 08.02.2023 wurde die Kostenschätzung der Firma 
Drees&Sommer vorgestellt und diskutiert. Dabei zeigte sich, dass noch ein paar Punkte (Raum-
programm, Qualitäten) zu klären sind. Diese sind nun von Seiten der Firma Drees&Sommer 
ermittelt und sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt ebenso die Beantwortung der weiteren 
Fragen zur Thematik Aufwand TU(GÜ)-Vergabe und des damit verbundenen Aufwandes. 
 
Eine abschließende Entscheidung hinsichtlich der TU(GÜ)-Vergabe ist zum Zeitpunkt der Erstel-
lung der Vorlage noch nicht abschließend zu treffen. Hier bereitet die Firma Drees&Sommer 
einen Entscheidungsmatrix auf, die auch vergaberechtlich zu prüfen ist. Danach kann auch eine 
verbindliche Aussage zur Kostensituation und Abbildung im Haushalt getroffen werden. Hier 
wird die Verwaltung zeitnah mit einer weiteren Entscheidungsvorlage auf die Politik zukommen. 
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Anlagen 
Kostendarstellung 
Beantwortung der Fragen aus dem Projektteam 
 
 
Besondere Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche (§ 3 Kinderrechtesatzung):  
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen zu Lasten des städtischen Haushalts: 
 
 
 

 
1.  Buchungsstelle   
  bereitgestellte Mittel  EUR 
  noch verfügbare Mittel  EUR 
2.  Nicht ausreichende verfügbare Mittel   

  
( ) 

Bei nicht ausreichenden verfügbaren Mitteln kann die Mittelde-
ckung durch Mehrerträge / Wenigeraufwendungen in Höhe von  
bei der Buchungsstelle                                                               
erfolgen. 

  
EUR 

 ( ) Die Mitteldeckung muss in Höhe von  
durch über- / außerplanmäßige Bewilligung gemäß Beschlussvor- 
schlag erfolgen 

 EUR 

3.  Investitionsmaßnahmen   
 ( ) Die bisherigen Auftragsvergaben bewegen sich im Rahmen des 

Kostenvoranschlages und es ist derzeit keine Überschreitung der 
Gesamtkosten erkennbar. 

  

 ( ) Die bisherigen Auftragsvergaben lassen erkennen, dass die ur-
sprünglich projektierten Mittel nicht ausreichend sein werden.  
Nach dem derzeitigen Stand werden sich die Gesamtkosten um 
erhöhen. 

  
 
EUR 

4.  Folgekosten   
 ( ) Die Maßnahme verursacht keine Folgekosten in kommenden 

Haushaltsjahren 
  

 ( ) Die Maßnahme verursacht Folgekosten in kommenden Haushalts-
jahren, bestehend aus 

  

  Personalaufwendungen   EUR 
  Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen   EUR 
  Finanzierungsaufwendungen   EUR 
  Sonstige Aufwendungen  EUR 
5. ( ) Keine finanziellen Auswirkungen    
 
Die Begründung für die Entstehung der Folgekosten ist aus dem Vorlagentext zu entnehmen. 

 
 




